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VAT Newsletter 
Aktuelle Themen und Fragestellungen  
rund um die Mehrwertsteuer 

April 2024 

 

GESETZGEBUNG 

Jahressteuergesetz 2024 
Referentenentwurf, Stand 27. 
März 2024  

Den Wirtschaftsverbänden liegt 
ein (inoffizieller) Referentenent-
wurf für ein Jahressteuergesetz 
2024 vor, der bisher  noch nicht 
vom BMF veröffentlicht wurde. 
Dem Vernehmen nach wurde der 
vorliegende Entwurf durch das 
BMF in die sogenannte Frühkoor-
dinierung gegeben (Beratungen 
von Kanzleramt, Wirtschafts- und 
Finanzministerium über den Ge-
setzentwurf). Folgende umsatz-
steuerliche Änderungen sind vor-
gesehen: 

Definition einer Werklieferung 
(Umsetzung BFH-Urteil V R 
37/10): nur bei Be- oder Verarbei-
tung eines „fremden“ Gegen-
stands (§ 3 Abs. 4 Satz 1 UStG-
E); Inkrafttreten am Tag nach der 
Verkündung. 

Ort der sonstigen Leistung bei 
virtuellen Leistungen (§ 3a 
UStG) mit Inkrafttreten am 1. Ja-
nuar 2025: 

• Bei Veranstaltungen / Tätigkei-
ten insbesondere auf dem Gebiet 
der Kultur, der Künste, des 
Sports, der Wissenschaft, des Un-
terrichts und der Unterhaltung, die 
virtuell verfügbar gemacht werden 
(z. B. per Streaming), gilt der Ort 
als Leistungsort, an dem der 

Empfänger ansässig ist (§ 3a Abs. 
3 Nr. 3 UStG-E). 

• Eintrittsberechtigung zu kultu-
rellen, künstlerischen, wissen-
schaftlichen, unterrichtenden, 
sportlichen, unterhaltenden oder 
ähnlichen Veranstaltungen: Aus-
nahmeregelung bei virtuellen Teil-
nahmen (§ 3a Abs. 3 Nr. 5 Satz 2 
UStG-E). 

Steuerbefreiungen (§ 4 UStG): 

• Abschaffung der Umsatzsteuer-
lagerregelung (Aufhebung § 4 
Nr. 4a UStG) mit Inkrafttreten ab 
1. Januar 2026. 

• Ausweitung der Umsatzsteuer-
befreiung der Gewährung und 
Vermittlung von Krediten auf die 
Verwaltung von Krediten und 
Kreditsicherheiten durch die 
Kreditgeber (§ 4 Nr. 8 Buchst. a, g 
UStG-E) mit Inkrafttreten ab 1. Ja-
nuar 2025. 

• Neufassung der Regelungen zur 
Befreiung von Schul- und Bil-
dungsleistungen (§ 4 Nr. 21 
UStG-E) und im Zusammenhang 
mit Sport stehenden sonstigen 
Leistungen (§ 4 Nr. 22 Buchst. c 
UStG-E) mit Inkrafttreten ab 1. Ja-
nuar 2025. 

Rechnungsausstellung (§ 14 
UStG): Einführung einer neuen 
Rechnungspflichtangabe für den 
Fall, dass der Rechnungsausstel-
ler der Ist-Versteuerung unterliegt 
(§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6a UStG-
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E); entsprechende Angaben auf 
Kleinbetragsrechnungen und 
Fahrausweisen (§ 33 Satz 1 Nr. 
3a, § 34 Abs. 1 Nr. 2a UStDV-E); 
mit Inkrafttreten am 1. Januar 
2026. 

Unberechtigter Steuerausweis 
bei Gutschriften (§ 14c UStG) 
(Reaktion auf BFH-Urteil V R 
23/19): Schulden der Umsatz-
steuer auch bei einem Steueraus-
weis in einer Gutschrift und auch 
bei Steuerausweis durch einen 
Nichtunternehmer (§ 14c Abs. 2 
Satz 2 UStG-E); mit Inkrafttreten 
am Tag nach der Verkündung. 

Vorsteuerabzug (§ 15 UStG): 

• Zeitpunkt des Vorsteuerab-
zugs (Reaktion auf EuGH-Urteil 
C-9/20): Unterscheidung zwischen 
den verschiedenen möglichen 
Zeitpunkten eines Vorsteuerab-
zugs aus der Rechnung eines 
Soll-Versteuerers (bei Leistungs-
ausführung), aus der Rechnung 
eines Ist-Versteuerers (bei Zah-
lung) oder aus einer Anzahlungs-
rechnung (bei Zahlung) (§ 15 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG-E). 
Erstmalige Anwendung auf Rech-
nungen, die nach dem 31. De-
zember 2025 ausgestellt worden 
sind. 

• Vorsteueraufteilung (§ 15 Abs. 
4 UStG): „klarstellende“ Regelung 
zur Nachrangigkeit der Berech-
nung nach dem Gesamtumsatz-
schlüssel (§ 15 Abs. 4 Satz 1, 3 
UStG-E); Inkrafttreten am Tag 
nach der Verkündung. 

One-Stop-Shop-Verfahren: An-
wendung für ausländische Unter-
nehmen, die grenzüberschrei-
tende Personenbeförderungen im 
Gelegenheitsverkehr an den 
Grenzen der Bundesrepublik 
Deutschland zum Drittland durch-
führen (§ 16 Abs. 5c UStG-E); In-
krafttreten am Tag nach der Ver-
kündung. 

Neuregelung der Besteuerung 
der Kleinunternehmer zur 

Anpassung an EU-Vorgaben, un-
ter anderem: Erhöhung Umsatz-
grenzen auf 25.000 Euro im vo-
rangegangenen Kalenderjahr und 
100.000 Euro im laufenden Kalen-
derjahr; Anwendung auch für im 
übrigen Gemeinschaftsgebiet an-
sässige Unternehmer; besonderes 
Meldeverfahren für im Inland an-
sässige Unternehmer zur Inan-
spruchnahme der Steuerbefreiung 
in einem anderen Mitgliedstaat (§ 
19, § 19a UStG-E); Inkrafttreten 
am 1. Januar 2025. 

Umsatzsteuerpflicht von juristi-
schen Personen des öffentli-
chen Rechts (§ 2b UStG): Ver-
längerung der optionalen 
Übergangsregelung um weitere 
zwei Jahre bis einschließlich 2026 
(§ 27 Abs. 22a UStG-E). 

Brexit: Umsatzsteuerliche Be-
handlung Nordirlands nach dem 
31. Dezember 2020 für Zwecke 
des Warenverkehrs (innergemein-
schaftliche Lieferungen und Fern-
verkäufe sowie innergemein-
schaftliche Erwerbe) weiterhin wie 
ein Mitgliedstaat (§ 30 UStG-E). 

 

 

 

In Kürze reinhören: Umsatz-
steuer Podcast „VAT to go“  

Zum 1. Januar 2025 wird in 
Deutschland schrittweise die E-
Rechnung eingeführt. Die Ver-
pflichtung betrifft nahezu alle in-
ländischen Umsätze im B2B-Be-
reich.  

Darüber sprechen unsere Steuer-
expert:innen Kathrin Feil, Nancy 
Schanda und Christopher Böcker 
in der Sonderausgabe unseres 
Umsatzsteuer-Podcasts „VAT to 
go“ – in Kürze auf Spotify und 
SoundCloud reinhören. 

 

NEUES VOM EUGH 

Besteuerung von Gutscheinen 
EuGH, Urteil vom 18. April 2024 – 
Rs. C-68/23 – M-GbR 

Der EuGH hat in der Rechtssache 
C-68/23 (M-GbR gegen Finanz-
amt O) ein Urteil über die mehr-
wertsteuerliche Behandlung von 
Gutscheinen nach den ab 2019 
geltenden EU-Mehrwertsteuervor-
schriften gefällt. Dies ist erst der 
zweite Fall, in dem sich der EuGH 
mit diesen neuen Vorschriften be-
fasst, und trägt somit zu mehr 
Klarheit darüber bei, wie diese an-
zuwenden sind. Insbesondere 
wird in diesem Urteil geklärt, wann 
ein Gutschein als Einzweck-Gut-
schein gilt – der bei jedem (Wie-
der-)Verkauf steuerpflichtig ist – 
und welche mehrwertsteuerlichen 
Folgen der Weiterverkauf eines 
Mehrzweck-Gutscheins hat, der 
bei Einlösung steuerpflichtig ist. 
Das Urteil lässt jedoch einen ge-
wissen Auslegungsspielraum, der 
zu Unterschieden in der Anwen-
dung zwischen den Mitgliedstaa-
ten und zur Notwendigkeit weite-
rer Vorlagen an den EuGH in der 
Zukunft führen kann. In der Zwi-
schenzeit empfehlen wir allen an 
der Ausgabe, dem Weiterverkauf 
oder der Einlösung von Gutschei-
nen beteiligten Parteien, die mehr-
wertsteuerliche Behandlung ihrer 
Aktivitäten auf der Grundlage die-
ses Urteils zu überprüfen. 

Sachverhalt 
Die M-GbR ist ein deutscher Wie-
derverkäufer von sogenannten X-
Karten an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher. Die X-Kar-
ten werden von einem britischen 
Unternehmen ausgestellt und 

https://open.spotify.com/show/1h3m2941mU0VUSSpH48laL
https://soundcloud.com/user-769641492
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können zum Aufladen des Benut-
zerkontos im X-Shop verwendet 
werden. Von diesem Konto aus 
kann der Nutzer digitale Inhalte 
(d.h. elektronisch bereitgestellte 
Dienste) erwerben. Die X-Karte ist 
ländergesperrt, das heißt sie darf 
nur von Endnutzern mit Wohnsitz 
oder gewöhnlichem Aufenthalt in 
einem Land (in diesem Fall 
Deutschland) verwendet werden. 
M-GbR erwirbt die Karte von Zwi-
schenhändlern, die in anderen 
Ländern als dem Vereinigten Kö-
nigreich und Deutschland ansäs-
sig sind. 

M-GbR vertrat den Standpunkt, 
dass es sich bei den X-Karten um 
Mehrzweckgutscheine handele 
und daher keine Mehrwertsteuer 
auf den Weiterverkauf der Karten 
erhoben werde. M-GbR führte 
zwei Gründe für diese Einstufung 
an.  Sie argumentierte, dass der 
Vertrieb der X-Karten von dem bri-
tischen Unternehmen an die Wie-
derverkäufer außerhalb Deutsch-
lands in den Anwendungsbereich 
der Mehrwertsteuer in diesen an-
deren Ländern falle (und somit die 
mehrwertsteuerliche Behandlung 
der X-Karte nicht von vornherein 
klar sei). Alternativ trug sie vor, 
dass die Karte in der Praxis auch 
von nicht in Deutschland lebenden 
Endnutzern verwendet wurde, die 
unter Verstoß gegen die Ge-
schäftsbedingungen des X-Shops 
ein deutsches Nutzerkonto ange-
legt hatten (was zu einem unge-
wissen Ort der Leistung für die im 
Austausch für die X-Karte er-
brachten Dienstleistungen führe). 
Die deutschen Steuerbehörden 
widersprachen der Argumentation 
der M-GbR und vertraten den 
Standpunkt, dass es sich bei den 
X-Karten um Einzweckgutscheine 
handele, da sie nur von deutschen 
Endverbraucherinnen und Endver-
brauchern für in Deutschland 
steuerpflichtige Dienstleistungen 
eingelöst werden könnten. Dem-
entsprechend argumentierten sie, 
dass auf den Weiterverkauf der X-
Karten durch die M-GbR deutsche 
Mehrwertsteuer zu zahlen sei. 

Außerdem müsse die M-GbR 
selbst dann, wenn die X-Karten 
Mehrzweck-Gutscheine seien, die 
Mehrwertsteuer für eine Vertriebs-
leistung schulden, die unabhängig 
vom Weiterverkauf des Gut-
scheins erbracht werde. 

Der Fall wurde vor den BFH ge-
bracht, der an den EuGH ein Vor-
abentscheidungsersuchen stellte.  

Erste Frage: Qualifikation als 
Einzweckgutschein? 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 

Der EuGH stellt fest, dass zwei 
Bedingungen zum Zeitpunkt der 
Ausstellung des Gutscheins erfüllt 
sein müssen, um als Einzweck-
gutschein eingestuft zu werden: 

(i) der Ort der Lieferung von Ge-
genständen oder der Erbringung 
von Dienstleistungen, für die der 
Gutschein eingelöst werden kann, 
muss bekannt sein; und 

(ii) die auf diese Gegenstände 
oder Dienstleistungen zu entrich-
tende Mehrwertsteuer (d. h. die 
Steuerbemessungsgrundlage und 
der Mehrwertsteuersatz) müsse 
bekannt sein. 

Für die Einstufung des Gutscheins 
als Mehrzweck- oder Einzweck-
gutschein sei unerheblich, ob der 
Gutschein über in anderen Län-
dern ansässige Vermittler vertrie-
ben werde, da die maßgeblichen 
Voraussetzungen zum Zeitpunkt 
der Ausstellung des Gutscheins 
zu prüfen seien.  

Die Verwendung der X-Karte 
durch Nutzer in anderen Ländern 
unter Verstoß gegen die Bedin-
gungen der Karte sei unbeacht-
lich. Vielmehr solle nur die beab-
sichtigte oder zulässige 
Verwendung zum Zeitpunkt der 
Ausstellung berücksichtigt wer-
den. Hier sei es eindeutig, da die 
X-Karte nur in Deutschland ver-
wendet werden könne und die 

digitalen Dienstleistungen, für die 
die X-Karte eingelöst werde, seien 
in der Regel am Bestimmungsort 
(d. h. am Wohnsitz des Kunden) 
steuerbar. 

Der EuGH überlässt es dem vorle-
genden Gericht, festzustellen, ob 
alle Leistungen, für die die X-
Karte eingelöst werden kann, mit 
demselben Mehrwertsteuersatz 
(und derselben Bemessungs-
grundlage) besteuert werden. 
Wenn die angebotenen, digitalen 
Dienstleistungen in Deutschland 
einem Steuersatz unterlägen, 
handele es sich bei der  X-Karte 
um einen Einzweckgutschein.  
Jede Übertragung dieses Gut-
scheins  im eigenen Namen des 
Steuerpflichtigen sei  dann eine 
mehrwertsteuerpflichtige Leistung, 
als ob die zugrunde liegende Leis-
tung, für die der Gutschein einge-
löst werden könne, erbracht 
werde. 

Bitte beachten Sie: In der Praxis 
ist die Unterscheidung zwischen 
Einzweck- und Mehrzweckgut-
scheinen nicht immer leicht zu 
treffen. Insbesondere dann, wenn 
übersehen wird, dass Einzweck-
gutscheine vorliegen, kann dies 
zu Problemen führen, weil die 
Übertragung von Mehrzweckgut-
scheinen nach Art. 30b Abs. 2 Un-
terabs. 1 MwStSystRL nicht der 
Mehrwertsteuer unterliegt (Aus-
nahme: Vertriebs- oder Absatzför-
derleistungen der Gutscheine). Es 
ist zu begrüßen, dass der EuGH 
im Streitfall klargestellt hat, dass 
die Elemente eines Einzweckgut-
scheins anhand der Begriffsbe-
stimmung in Art. 30a Nr. 2 MwSt-
SystRL zu prüfen sind und der Art. 
30b Abs. 1 Unterabs. MwSt- 
SystRL eine Einreihung als Ein-
zweckgutschein nicht in Frage 
stellen. Es bleibt daher dabei, 
dass zum Zeitpunkt der Ausstel-
lung zu prüfen ist, ob der Ort der 
Lieferung oder der Dienstleistung 
feststeht. Wenn wie im Streitfall 
die Gutscheine (X-Karten) für 
deutsche Endkunden bestimmt 
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sind, steht fest, dass die digitalen 
Inhalte an deutsche Endkunden 
erbracht werden sollen. Auf die 
vertragswidrige Nutzung durch an-
dere Endkunden, so der EuGH, 
kommt es dann nicht an. Steht au-
ßerdem die geschuldete Mehr-
wertsteuer zum Zeitpunkt der Aus-
stellung der Gutscheine fest, 
musste die X-Karte als Einzweck-
gutschein behandelt werden. Es 
kommt also für die Frage, welche 
Art des Gutscheins vorliegt, aus-
schließlich auf den Zeitpunkt der 
erstmaligen Ausgabe des Gut-
scheins an.  
Mit dem EuGH-Urteil ist damit 
klargestellt, dass sich auch dann, 
wenn die Vermarktung in einer 
Kette erfolgt, nichts an der Einord-
nung als Einzweckgutschein än-
dert, wenn bei der Ausstellung die 
maßgeblichen Elemente (Leis-
tungsort: Ort der Lieferung oder 
der Dienstleistung, geschuldete 
Mehrwertsteuer) vorliegen. Bei 
der Vermarktung der X-Karten 
stand fest, dass sie durch die spe-
zielle Kennung für deutsche End-
verbraucher vorgesehen waren. 
Wenn der BFH nunmehr feststel-
len sollte, so der EuGH, dass die 
geschuldete Steuer bei Ausstel-
lung des Gutscheins feststand 
(wofür alles spricht), lag ein Ein-
zweckgutschein vor.  
Dies dürfte in der Praxis auch so 
gehandhabt worden sein. Dann ist 
in einer Lieferkette von einem Ein-
zweckgutschein ausgegangen 
worden und in der Leistungsbezie-
hung zu einem anderen EU-Unter-
nehmer nach dem Empfängerort-
prinzip nach § 3a Abs. 2 UStG 
(Art. 44 MwStSystRL) mit der Um-
kehr der Steuerschuldnerschaft 
nach Art. 196 MwStSystRL abge-
rechnet worden, weil weder der  
§ 3 Abs. 14 UStG noch der Art. 
30a MwStSystRL eine Ortsbestim-
mung bei der Übertragung von 
Gutscheinen, die zum Beispiel wie 
hier elektronische Inhalte zum Ge-
genstand hatten, eine andere Vor-
gabe gemacht haben. Es ist daher 
in der Praxis zwischen Unterneh-
mern nicht darauf abgestellt wor-
den, wo ein Gutschein am Ende 

an die Endverbraucherin od der 
den Endverbraucher abgegeben 
worden ist, weil hierfür auch keine 
rechtliche Handhabe bestand. Es 
ist daher überraschend, wenn der 
EuGH offenbar meint, die ur-
sprüngliche Qualifizierung als Ein-
zweckgutschein könne in Frage 
gestellt werden, wenn diese in ei-
ner Lieferkette vertrieben werden. 
Denn eine Qualifikation als Ein-
zweckgutschein (Gutschein ist 
deutsche Endkunden) verhindert 
der Handel nach Ausstellung des 
Gutscheins nicht. Die Zwischen-
schaltung eines unternehmeri-
schen Handels ändert nämlich 
nichts daran, dass der Gutschein 
für eine elektronische Dienstleis-
tung eines deutschen Privatkun-
den bestimmt ist. Ob der Gut-
schein dazwischen durch einer 
Unternehmerkette läuft, deren 
Leistungsort sich nach Art. 44 
MwstSystRL bestimmt, ist unbe-
achtlich. Es erscheint allerdings 
denkbar, dass der EuGH – entge-
gen den Ortsbestimmungen in der 
MwStSystRL – den Art. 30b Abs. 
1 MwStSystRL dahingehend aus-
gelegt hat, dass er einen einheitli-
chen Leistungsort für die Ver-
triebskette angenommen hat, der 
im Streitfall in Deutschland liegen 
soll. Es geht nicht, wie der EuGH 
in Rn. 43 möglicherweis anzuneh-
men scheint, darum, dass mit un-
terschiedlichen Leistungsorten der 
Anwendungsbereich des Ein-
zweckgutscheins eingeschränkt 
wird. Denn der Handel in der 
Kette mit unterschiedlichen (unter-
nehmerischen) Leistungsempfän-
gern ändert nichts daran, dass der 
Gutschein inhaltlich nur für eine 
eine Endverbraucherin oder einen 
Endverbraucher in Deutschland 
vorgesehen war. Dies ändert 
nichts am feststehenden Lieferort 
nach dem Inhalt des Gutscheins.    

Sollte der EuGH in seinem Urteil 
tatsächlich annehmen, dass der 
Art. 30a MwStSystRL für alle 
Übertragungen in einer Lieferkette 
eine Ortsbestimmung dahinge-
hend enthält, dass der 

Leistungsort für alle weiteren 
Übertragungen in einer Lieferkette 
maßgebend ist, hätte dies auf die 
deutsche Verfahrensweise 
enorme Auswirkungen. Dann 
müsste der deutsche Unterneh-
mer der an einen Unternehmer in 
der EU, Gutscheine für deutsche 
Endkunden verkauft, zukünftig 
entweder mit deutscher Umsatz-
steuer abrechnen oder bei ver-
gleichbaren Vorschriften im Aus-
land (wie § 13b UStG) netto 
abrechnen.  

Das kann auch zur Folge haben, 
dass ein ausländischer Unterneh-
mer, der einen Einzweckgutschein 
an einen anderen Unternehmer 
überträgt, wobei der Gutschein 
eine Leistung an einen deutschen 
Endkunden umfasst, einen Leis-
tungsort in Deutschland begrün-
det. Dann hätte der Verkäufer mit 
deutscher Umsatzsteuer abzu-
rechnen, was wiederum eine Re-
gistrierungspflicht in Deutschland 
auslösen kann, sofern nicht die 
Umkehr der Steuerschuldner-
schaft nach § 13b UStG greift.  

Anders wäre es, wenn der Wie-
derverkäufer bei der Übertragung 
des Gutscheins nicht in eigenem 
Namen handelt, weil dann der Art. 
30b Abs. 1 Unterabs. 2 MwSt- 
SystRL eingreift, mit der Folge, 
dass die Übertragung des Ein-
zweckgutscheins dem Vertretenen 
zuzurechnen ist, in dessen Na-
men der Steuerpflichtige handelt. 
Es spielt daher eine große Rolle, 
ob die Gutscheine im eigenen 
oder fremden Namen übertragen 
werden.  

Die zweite Frage: Vertriebs-
dienstleistungen bei der Erbrin-
gung von Mehrzweckgutschei-
nen 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 

Der EuGH beantwortet auch die 
zweite Frage des BFH für den 
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Fall, dass dieser zu dem Schluss 
kommt, dass es sich bei der X-
Karte um einen Mehrzweckgut-
schein gehandelt hat, weil die vor-
gesehen digitalen Inhalte unter-
schiedlichen Steuersätzen in 
Deutschland unterliegen, was der 
EuGH nicht zu beurteilen ver-
mochte.  

Hier war die Frage, ob und wie bei 
der Übertragung eines Mehr-
zweckgutscheins trotzdem Um-
satzsteuer für andere Vorgänge 
zwischen den Parteien ausgelöst 
werden kann.  

Art. 30b Abs. 2 Unterabs. 2 MwSt-
SystRL in Verbindung mit Art. 73a 
MwStSystRL solle verhindern, 
dass bestimmbaren Dienstleistun-
gen wie etwa Vertriebs- oder Ab-
satzförderleistungen bei der Über-
tragung eines 
Mehrzweckgutscheins der Um-
satzsteuer unterworfen werden. 
Damit soll sichergestellt werden, 
dass Vertriebs- oder Absatzförder-
leistungen unversteuert bleiben.  

Daraus folge, so der EuGH, dass 
im Streitfall vom BFH zu prüfen 
sei, ob eine derartige Absatzför-
derleistung erbracht worden sei, 
was unter Berücksichtigung aller 
Umstände geprüft werden müsse. 
Abschließend weist der EuGH da-
rauf hin, dass sein Urteil vom 3. 
Mai 2012 (C-520/10) zu Ein-
zweckgutscheinen ergangen sei 
und daher nicht für die Beurteilung 
von Absatzförderleistungen bei 
Mehrzweckgutscheinen hilfreich 
sei.  

Bitte beachten Sie: 
Bei Mehrzweckgutscheinen ist im-
mer zu bedenken, dass die Über-
tragung von Gutscheinen auch 
eine Vertriebs- oder Absatzförder-
leistung umfassen kann, die der 
Umsatzsteuer unterliegt. Liegt 
eine solche Vertriebs- oder Ab-
satzförderleistung vor, ist das Ent-
gelt nach der Handelsspanne zu 
bemessen.   

Es ist in diesem Zusammenhang 
also grundsätzlich zu prüfen, ob 
aus den getroffenen Vereinbarun-
gen hervorgeht, dass diese 
Spanne tatsächlich eine Gegen-
leistung für eine Absatzförder- 
oder Vertriebsdienstleistung dar-
stellt.  

Es stellt sich also in der Praxis die 
Frage, ob und wann eine solche 
Gewinnspanne bei Mehrzweck-
gutscheinen zur Folge hat, dass 
eine Umsatzbesteuerung in Höhe 
der Handelsspanne ausgelöst 
wird. Es kann daher davon ausge-
gangen werden, dass die Thema-
tik den EuGH auch in der Zukunft 
beschäftigen wird.  

In diesem Zusammenhang ist es 
erwähnenswert, dass die Europäi-
sche Kommission – wie auf der 
Sitzung der Mehrwertsteuer-Ex-
pertengruppe am 26. Oktober 
2023 bestätigt – einen Bewer-
tungsbericht über die Funktions-
weise der neuen Vorschriften für 
Gutscheine (ab dem Jahr 2019) 
vorbereitet. Dieser Bericht kann 
weitere Hinweise darauf geben, 
wie die Vorschriften derzeit in der 
EU angewandt werden und ob 
das erklärte Ziel, die Vorschriften 
für Gutscheine EU-weit zu harmo-
nisieren, erreicht wurde. 

Es ist offensichtlich, dass alle an 
der Vertriebskette von Gutschei-
nen beteiligten Parteien Maßnah-
men ergreifen sollten, um sicher-
zustellen, ob in der Lieferkette 
Einzweck- oder Mehrzweckgut-
scheine vermarktet werden. Dabei 
sind die mehrwertsteuerlichen Fol-
gen auf der Grundlage dieser 
Qualifizierung zu treffen.  

Handelt es sich bei dem Gut-
schein um einen Einzweckgut-
schein, ist darauf zu achten, wel-
che Bedingungen (insbesondere 
welcher Leistungsort) sich aus der 
Ausgabe des Gutscheins erge-
ben. Handelt es sich bei dem Gut-
schein um einen 

Mehrzweckgutschein, sollten alle 
Umstände des Weiterverkaufs – 
einschließlich aller mit anderen 
Parteien in der Vertriebskette ge-
troffenen Vereinbarungen – ge-
prüft werden, um festzustellen, ob 
eine eigenständige Leistung er-
bracht wird, und, wenn ja, wie 
hoch der mehrwertsteuerpflichtige 
Betrag für diese Leistung ist. 

Ihre KPMG-Mehrwertsteuerbera-
ter:innen können Sie bei einer sol-
chen Prüfung unterstützen, um die 
mehrwertsteuerlichen Folgen Ihrer 
Rolle in der Vertriebskette zu er-
mitteln und festzustellen, ob diese 
geändert werden kann, um Ihre 
bevorzugte mehrwertsteuerliche 
Behandlung besser widerzuspie-
geln. 

 

Kassenbelege allein sind ein 
stichhaltiger Beweis für eine zu 
hoch ausgewiesene Mehrwert-
steuer 
EuGH, Urteil vom 21. März 2024 – 
Rs. C-606/22 – B 

Das Vorabentscheidungsersuchen 
erging im Rahmen eines Rechts-
streits zwischen der polnischen Fi-
nanzverwaltung und der B, die 
eine Herabsetzung der Steuer be-
gehrte, was die polnische Finanz-
verwaltung ablehnte, weil die B ur-
sprünglich keine Rechnungen und 
nur Registrierkassenbelege an die 
Kunden für den Besuch im Sport-
club ausgegeben hatte.  

Sachverhalt 
B erbringt Dienstleistungen im Zu-
sammenhang mit Freizeitaktivitä-
ten und der Verbesserung der kör-
perlichen Fitness; im Einzelnen 
handelt es sich um den Verkauf 
von Mehrfacheintrittskarten, die 
das Betreten der Räumlichkeiten 
eines Sportclubs und die freie 
Nutzung seiner Infrastruktur er-
möglichen. Im Jahr 2016 ent-
schied sie im Einklang mit der 
neuen polnischen Steuerlehre in 
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diesem Bereich, auf diese Dienst-
leistungen einen ermäßigten 
Mehrwertsteuersatz (8 Prozent 
statt 23 Prozent) anzuwenden. B 
reichte daher berichtigte Mehr-
wertsteuererklärungen ein. 

Das Finanzamt lehnte die Fest-
stellung einer Überzahlung der 
Mehrwertsteuer zugunsten von B 
unter Hinweis darauf ab, dass der 
Steuerpflichtige, solange der Be-
leg für die Ausübung einer steuer-
pflichtigen Tätigkeit nicht gemäß 
dem Gesetz über die Steuer auf 
Gegenstände und Dienstleistun-
gen berichtigt worden sei, nicht 
berechtigt sei, seine Aufzeichnun-
gen und Steuererklärungen zu be-
richtigen. 

Der Direktor der Finanzverwal-
tungskammer Bydgoszcz hielt die-
sen Bescheid aufrecht. Er wies 
darauf hin, dass es keine gesetzli-
chen Bestimmungen gebe, die die 
Möglichkeit vorsähen, die in der 
Mehrwertsteuererklärung angege-
bene Steuerbemessungsgrund-
lage und die geschuldete Steuer 
für die Abrechnungszeiträume, die 
Gegenstand des Antrags auf Fest-
stellung einer Überzahlung der 
Mehrwertsteuer seien, zu berichti-
gen, wenn Eintrittskarten oder 
Mehrfacheintrittskarten zur Nut-
zung der betreffenden Einrichtun-
gen verkauft worden seien, ohne 
dass darüber Rechnungen ausge-
stellt worden wären. B habe näm-
lich keine berichtigten Rechnun-
gen ausstellen können, da bei 
diesen Verkäufen keine Rechnun-
gen ausgestellt worden seien. Da-
her sei B nach Berücksichtigung 
der Vorsteuerabzugsregelung ver-
pflichtet gewesen, den gesamten 
von den Endverbrauchern erhalte-
nen Betrag als geschuldete 
Steuer an den polnischen Fiskus 
abzuführen. 

Das zuständige polnische Gericht 
hob diesen Bescheid auf. Es 
stellte insbesondere fest, dass § 3 
Abs. 3 bis 6 der Verordnung des 
Finanzministers über Registrier-
kassen nicht alle Fälle erfasse, die 

einen Berichtigungsgrund darstel-
len könnten, sodass die Berichti-
gung auch in anderen Fällen mög-
lich sei. Folglich sei der 
Steuerpflichtige berechtigt, den 
durch Kassenbons nachgewiese-
nen Betrag der für die Verkäufe 
geschuldeten Steuer zu berichti-
gen. Das Fehlen des dem Käufer 
ausgehändigten originalen Kas-
senbons stelle insoweit kein Hin-
dernis dar, da die Registrierkasse 
ein mehrfaches Auslesen der da-
rin gespeicherten Daten ermögli-
che. Somit sei die Abfrage des 
Speichers dieser Registrierkasse 
ein zuverlässiges Mittel, um über 
einen Beweis für den Umsatz zu 
verfügen, der aufgrund eines Irr-
tums des Steuerpflichtigen zu be-
richtigen sei. 

Dagegen wurde Kassationsbe-
schwerde beim Obersten Verwal-
tungsgericht Polen eingelegt, das 
die Sache dem EuGH zur Vor-
abentscheidung vorgelegt hat. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 
Art. 1 Abs. 2 und Art. 73 in Verbin-
dung mit Art. 78 Buchst. a MwSt-
SystRL sind im Licht der Grunds-
ätze der steuerlichen Neutralität, 
der Effektivität und der Gleichbe-
handlung wie folgt auszulegen: 
Sie stehen einer Praxis der Steu-
erverwaltung eines Mitgliedstaats 
entgegen, wonach in dem Fall, 
dass Gegenstände und Dienstleis-
tungen unter Anwendung eines zu 
hohen Mehrwertsteuersatzes ge-
liefert bzw. erbracht wurden, eine 
Berichtigung der geschuldeten 
Mehrwertsteuer mittels einer Steu-
ererklärung mit der Begründung 
untersagt wird, dass über diese 
Umsätze keine Rechnungen aus-
gestellt worden seien, sondern 
Registrierkassenbons.  

Selbst unter diesen Umständen ist 
der Steuerpflichtige, der zu Un-
recht einen zu hohen Mehrwert-
steuersatz angewandt hat, be-
rechtigt, bei der Steuerverwaltung 
des betreffenden Mitgliedstaats ei-
nen Antrag auf Erstattung zu 

stellen. Dabei kann sich die Steu-
erverwaltung nur dann auf eine 
ungerechtfertigte Bereicherung 
dieses Steuerpflichtigen berufen, 
wenn sie nach einer wirtschaftli-
chen Analyse unter Berücksichti-
gung aller relevanten Umstände 
nachgewiesen hat, dass die mit 
der zu Unrecht erhobenen Steuer 
verbundene wirtschaftliche Belas-
tung dieses Steuerpflichtigen voll-
ständig neutralisiert worden ist. 

Bitte beachten Sie:  
Die Entscheidung des EuGH be-
traf keinen Fall des Art. 203 
MwStSystRL (§ 14c UStG), weil 
die ausgestellten Registrierkas-
senbelege nach polnischem Recht 
keine ordnungsgemäßen Rech-
nungen waren. Insofern ging es 
nicht um einen unzutreffenden 
Steuerausweis, sondern nur um 
den Ansatz der zutreffenden 
Steuer. Nach der Meinung der 
polnischen Behörden setzt aber 
eine Korrektur der Steuer immer 
eine Rechnungsberichtigung vo-
raus; gab es keine Rechnung, 
konnte die Steuer auch nicht unter 
Berücksichtigung des zutreffen-
den Steuersatzes von 8 Prozent 
(statt 23 Prozent) herabgesetzt 
werden. Eine sehr formalistische 
Betrachtungsweise, der der EuGH 
jetzt ein Ende gesetzt hat. Danach 
kann eine Korrektur der Steuer-
festsetzung auch dann erfolgen, 
wenn vorher keine Rechnung ge-
schrieben wurde, sondern nur Re-
gistrierkassenbelege erteilt wor-
den sind.   

 

NEUES VOM BFH 

Anforderungen an die Person 
des Leistungsempfängers im 
Sinne des § 13b Abs. 5 Satz 1 
UStG  
BFH, Urteil vom 31. Januar 2024, 
V R 20/21 

Das Urteil des BFH betrifft die 
Frage, welche Anforderungen ein 
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im übrigen Gemeinschaftsgebiet 
ansässiger Unternehmer, der im 
Inland sonstige Leistungen nach § 
3a Abs. 2 oder Abs. 5 UStG an 
Unternehmer und Nichtunterneh-
mer erbringt, zu erfüllen hat, damit 
er von einer Steuerschuldner-
schaft seiner unternehmerischen 
Leistungsempfänger nach § 13b 
UStG ausgehen kann. 

Sachverhalt  
X ist eine Kapitalgesellschaft nach 
ausländischem Recht und im übri-
gen Gemeinschaftsgebiet ansäs-
sig. X betrieb im Jahr 2015 (Streit-
jahr) einen Online-Marktplatz, auf 
dem sowohl Unternehmer als 
auch Nichtunternehmer ("Endver-
braucher") Gegenstände zum 
Kauf anboten. Die Dienstleistun-
gen der X bestanden darin, den 
Anbietern der Waren den Zugang 
und die Nutzung des Online-
Marktplatzes zu gewähren‚ wofür 
X Gebühren von den Nutzern er-
hob, deren Höhe sich vornehmlich 
nach den Verkaufserlösen rich-
tete. 

Bis zum 31. Dezember 2014 be-
handelte X ausschließlich die 
Leistungsempfänger als Unter-
nehmer, die eine gültige USt-IdNr. 
angaben. Zum 1. Januar 2015 
stellte X das Verfahren um. Kun-
den, die eine gültige USt-IdNr. an-
gaben, wurden nach wie vor als 
Unternehmer behandelt. Sofern 
eine angegebene USt-IdNr. nicht 
mehr als gültig bestätigt wurde 
oder der Leistungsempfänger sich 
als gewerblicher Nutzer re-
gistrierte, aber keine oder eine un-
gültige USt-IdNr. angab‚ prüfte 
und bejahte X nunmehr die Unter-
nehmereigenschaft des Leistungs-
empfängers, wenn bei diesem ei-
nes von drei Kriterien zur 
Bejahung einer Unternehmerei-
genschaft vorlag. Insoweit stellte 
X darauf ab, ob der Leistungs-
empfänger im laufenden Jahr oder 
im Vorjahr entweder mehr als … 
Verkäufe tätigte oder getätigt 
hatte, ob (im gleichen Zeitraum) 
Leistungsentgelte ("Verkaufsge-
bühren") von mindestens … Euro 

entstanden waren oder ob sich 
der Leistungsempfänger auf einer 
besonderen Plattform (gewerbli-
che Plattform) angemeldet hatte, 
die gewerblichen Händlern vorbe-
halten war. Handelte es sich bei 
den Leistungsempfängern nach 
den von ihnen gemachten Anga-
ben um eine im Inland ansässige 
Person und lag in Bezug auf diese 
Person eines der drei Kriterien 
vor, ging X von einer Steuer-
schuldnerschaft des Leistungs-
empfängers gemäß § 13b Abs. 5 
Satz 1 UStG aus. 

Im Rahmen einer bei X für das 
erste Kalendervierteljahr 2015 
durchgeführten Umsatzsteuer-
Sonderprüfung vertraten die Prü-
fer die Auffassung, dass nur die 
Leistungsempfänger als Unter-
nehmer zu behandeln seien, für 
die eine gültige USt-IdNr. vorgele-
gen habe. Die drei von X angeleg-
ten Kriterien waren nach Ansicht 
der Prüfer nicht geeignet, die Un-
ternehmereigenschaft der Leis-
tungsempfänger anzunehmen. 
Die Klage vor dem Finanzgericht 
war nur teilweise erfolgreich. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 
Der BFH hat die Revision als be-
gründet angesehen. Das Urteil 
des Finanzgerichts sei aufzuhe-
ben und die Sache an das Finanz-
gericht zurückzuverweisen (§ 126 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO). Zwar 
habe das Finanzgericht zu Recht 
entschieden, dass die Verwen-
dung einer gültigen USt-IdNr. 
durch den Leistungsempfänger 
keine Voraussetzung dafür ist, 
den Leistungsempfänger als Un-
ternehmer im Sinne des § 13b 
Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 1 i.V.m. § 
2 Abs. 1 UStG anzusehen, sowie 
dass die Person des Leistungs-
empfängers hinreichend bekannt, 
das heißt identifizierbar sein 
muss. Das FG habe aber unter 
Verstoß gegen die ihm obliegende 
Sachaufklärungspflicht des § 76 
Abs. 1 Satz 1 FGO den Übergang 
der Steuerschuldnerschaft nach § 
13b Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 1 und 

Abs. 1 UStG ohne Überprüfung 
der Richtigkeit der von der Kläge-
rin gemachten Angaben zur Per-
son der Leistungsempfänger ver-
neint und sei auf dieser Grundlage 
rechtsfehlerhaft von einer Schät-
zungsbefugnis dem Grunde nach 
gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 AO 
ausgegangen. Die Sache sei nicht 
spruchreif. 

Bitte beachten Sie:  
Es gibt nach der Entscheidung 
des BFH keinen Rechtsgrundsatz, 
wonach ausschließlich die USt-
IdNr. die Unternehmereigenschaft 
bei Dienstleistungen belegt. So-
wohl § 13b Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 
1 UStG als auch Art. 196 MwSt-
SystRL würden darauf abstellen, 
dass der Leistungsempfänger Un-
ternehmer (Steuerpflichtiger) sei. 
Dazu müsse dieser die Vorausset-
zungen des § 2 Abs. 1 UStG und 
der Art. 9, 10 MwStSystRL erfül-
len. Das setze nicht die Erteilung 
oder ein Tätigwerden unter einer 
gültigen USt-IdNr. voraus. 

 

Vorsteuerabzug bei Kureinrich-
tungen  
BFH, Urteil vom 18. Oktober 
2023, XI R 21/23 (XI R 30/19) 

Das BFH-Urteil betrifft die Frage, 
ob eine Gemeinde in den Jahren 
2009 bis 2012 (Streitjahre) als Un-
ternehmerin eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausgeübt hat und ihr 
deshalb der Vorsteuerabzug zu-
steht. 

Sachverhalt 
Die Gemeinde im Streitfall ist ein 
staatlich anerkannter heilklimati-
scher Luftkurort. Die Kurverwal-
tung der Gemeinde wird kommu-
nalrechtlich als sogenannter 
Eigenbetrieb geführt und ist kör-
perschaftsteuerrechtlich ein Be-
trieb gewerblicher Art (nachfol-
gend: Kurbetrieb). Die Gemeinde 
erhebt kommunalrechtlich eine 
Kurtaxe. Mit diesen Einnahmen 
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finanzierte die Gemeinde in den 
Streitjahren die Herstellung, den 
Unterhalt und die Sanierung von 
Kureinrichtungen (zum Beispiel 
Kurpark, Kurhaus, Wege). Diese 
Einrichtungen sind für jedermann 
frei zugänglich; eine Kurkarte wird 
zum Eintritt nicht benötigt. 

Im Rahmen der Umsatzsteuerer-
klärungen für die Streitjahre sah 
die Gemeinde die Kurtaxe als Ent-
gelt für eine umsatzsteuerpflich-
tige Tätigkeit (Kurbetrieb) an und 
begehrte den Vorsteuerabzug aus 
allen Eingangsleistungen, die mit 
dem Fremdenverkehr zusammen-
hingen. Das Finanzamt führte eine 
Außenprüfung durch. Der Prüfer 
ging ebenfalls davon aus, dass 
die Gemeinde als Unternehmerin 
eine wirtschaftliche Tätigkeit aus-
geübt habe, nahm aber umfang-
reiche Kürzungen bei der geltend 
gemachten Vorsteuer vor. Vor-
steuerbeträge, die nicht mit dem 
Kurbetrieb im Zusammenhang 
standen, wurden nicht anerkannt. 
Des Weiteren wurden Vorsteuer-
beträge, die das Kurhaus betra-
fen, nur insoweit berücksichtigt, 
als das Kurhaus entgeltlich ver-
pachtet wurde. Vorsteuerbeträge 
aus Eingangsleistungen für Wege, 
Loipen und andere Einrichtungen 
außerhalb des Kurparks wurden 
vom Prüfer nicht zum Vorsteuer-
abzug zugelassen. Das Finanz-
amt folgte diesen Feststellungen 
und erließ entsprechende Um-
satzsteuer-Änderungsbescheide. 
Nach erfolglosem Einspruch wies 
das Finanzgericht die Klage ab. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 
Der BFH hat die Revision nach 
Einholung einer Vorabentschei-
dung durch den EuGH als unbe-
gründet zurückgewiesen. Das Fi-
nanzgericht habe es im Ergebnis 
zutreffend abgelehnt, die geltend 
gemachten Vorsteuern zum Ab-
zug zuzulassen. Denn die streiti-
gen Eingangsleistungen stünden 
nicht im Zusammenhang mit einer 
entgeltlichen Leistung im Sinne 
der § 1 Abs. 1 Nr. 1 des UStG, 

Art. 2 Abs. 1 Buchst. c MwStSys-
tRL. 

Für den Streitfall habe der EuGH 
mit Urteil Gemeinde A vom 13. 
Juli 2023 - C-344/22,  bindend 
entschieden, dass die Bereitstel-
lung von Kureinrichtungen durch 
eine Gemeinde keine Leistung ge-
gen Entgelt darstellt, wenn die 
Gemeinde von Besuchern, die 
sich in der Gemeinde aufhalten, 
aufgrund einer kommunalen Sat-
zung eine Kurtaxe in Höhe eines 
bestimmten Betrags pro Aufent-
haltstag erhebt, wobei die Ver-
pflichtung zur Entrichtung dieser 
Taxe nicht an die Nutzung dieser 
Einrichtungen, sondern an den 
Aufenthalt im Gemeindegebiet ge-
knüpft ist und diese Einrichtungen 
für jedermann frei und unentgelt-
lich zugänglich sind. 

Danach ist im Streitfall das Vorlie-
gen einer Leistung der Klägerin an 
die Kurgäste gegen Entgelt zu 
verneinen und der Vorsteuerab-
zug für die streitbefangenen Ein-
gangsleistungen zu versagen. So-
weit der Klägerin der 
Vorsteuerabzug aus den Ein-
gangsleistungen an sich möglich-
erweise in geringerem Umfang als 
bisher gewährt zusteht, ist im fi-
nanzgerichtlichen Verfahren eine 
Verböserung (reformatio in peius) 
verboten. 

Bitte beachten Sie:  
Ein Vorsteuerabzug nach § 15 
UStG setzt voraus, dass die Ein-
gangsleistungen im Zusammen-
hang mit einer entgeltlichen Leis-
tung i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG 
bzw. Art. 2 Abs. 1 Buchst. c 
MwStSystRL stehen. Eine Dienst-
leistung wird nur dann „gegen Ent-
gelt“ erbracht, wenn zwischen 
dem Leistenden und dem Leis-
tungsempfänger ein Rechtsver-
hältnis besteht, in dessen Rah-
men gegenseitige Leistungen 
ausgetauscht werden, wobei die 
vom Leistenden empfangene Ver-
gütung den tatsächlichen Gegen-
wert für eine dem 

Leistungsempfänger erbrachte be-
stimmbare Dienstleistung bildet. 
Erforderlich ist, dass zwischen der 
erbrachten Dienstleistung und 
dem erhaltenen Gegenwert ein 
unmittelbarer Zusammenhang be-
steht. 

Sofern bei Gemeinden die Kurein-
richtungen nicht nur von kurtaxen-
pflichtigen Gästen benutzt werden 
dürfen, sondern auch der Allge-
meinheit zur Verfügung stehen, 
besteht kein Anspruch auf Vor-
steuerabzug; dies liegt nach dem 
EuGH am mangelnden Leistungs-
austausch zwischen einer Dienst-
leistung der Gemeinde und der 
Kurtaxe (so der EuGH im Urteil 
vom 13. Juli 2023). Der Kurtaxe 
stehe nicht die Bereitstellung einer 
Kureinrichtung gegenüber. Viel-
mehr werde die Kurtaxe aufgrund 
der kommunalen Satzung erho-
ben – unabhängig von der konkre-
ten Nutzung der einzelnen Kurein-
richtungen. Sie falle selbst dann 
an, wenn die Kureinrichtungen 
überhaupt nicht benutzt werden. 
Hinzu käme, dass die Einrichtun-
gen für jedermann, also auch für 
Einwohner oder Tagesgäste, frei 
und unentgeltlich zugänglich 
seien. Somit hätten die Schuldner 
der Kurtaxe keine anderen ver-
brauchsfähigen Vorteile als Perso-
nen, die diese Kureinrichtungen 
benutzen und nicht kurtaxenpflich-
tig sind.  

Kurortgemeinden können zukünf-
tig den Vorsteuerabzug beanspru-
chen, wenn die Kureinrichtungen 
nicht für jedermann frei und unent-
geltlich zur Verfügung gestellt 
werden. Ausreichend ist insofern, 
dass die Gemeinde bei Entrich-
tung der Kurtaxe Gästekarten 
ausgibt, die dann auch kontrolliert 
werden. 

Die Vorgaben der Finanzverwal-
tung (Abschn. 15.19 Abs. 2 
UStAE: durch öffentlich-rechtliche 
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Widmung dem Gemeingebrauch 
zugänglich) sind damit überholt.  

 

Differenzbesteuerung für 
Kunstgegenstände  
BFH, 22.11.2023, XI R 22/23 (XI 
R 2/20) 

Das BFH-Urteil betrifft einen 
Kunsthändler, der Galerien in 
mehreren deutschen Städten be-
treibt. Im Laufe des Jahres 2014 
(Streitjahr) bezog er auch Kunst-
gegenstände von Künstlern, die 
im übrigen Gemeinschaftsgebiet 
ansässig waren. Diese Lieferun-
gen wurden von den Künstlern in 
ihren Ansässigkeitsstaaten jeweils 
als steuerbefreite innergemein-
schaftliche Lieferungen behandelt. 
Streitig ist die umsatzsteuerliche 
Behandlung seitens des Kunst-
händlers. 

Der vom BFH angerufene EuGH 
kommt mit Urteil vom 13. Juli 
2023 – Rs. C-180/22 – Mensing II, 
zum Ergebnis, dass die Art. 312, 
315 und 317 MwStSystRL dahin-
gehend auszulegen sind, dass die 
Mehrwertsteuer, die ein steuer-
pflichtiger Wiederverkäufer auf 
den innergemeinschaftlichen Er-
werb eines Kunstgegenstandes 
entrichtet habe, dessen spätere 
Lieferung der Differenzbesteue-
rung nach Art. 316 MwStSystRL 
unterliege, Teil der Steuerbemes-
sungsgrundlage dieser Lieferung 
sei. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 
Für das weitere Verfahren weist 
der erkennende Senat darauf hin, 
dass nach dem EuGH-Urteil Men-
sing II die auf den innergemein-
schaftlichen Erwerb entfallende 
Steuer (systemwidrig) zur Bemes-
sungsgrundlage der Umsätze im 
Rahmen der Differenzbesteue-
rung gehöre. 

Der nationale Gesetzgeber habe 
mit § 25a UStG eine Regelung 

getroffen, die nicht mit Unions-
recht vereinbar sei. Die Nichtan-
wendung der Differenzbesteue-
rung auf innergemeinschaftliche 
Lieferungen an einen inländischen 
Wiederverkäufer sei unionsrechts-
widrig. Der BFH verweist dazu zur 
Vermeidung von Wiederholungen 
auf den BFH-Beschluss vom 20. 
Oktober 2021 (BStBl II 2022, 503, 
Rz 22 ff.). Der Kunsthändler dürfe 
daher die Differenzbesteuerung in 
Anspruch nehmen, was zwischen 
den Beteiligten inzwischen auch 
unstreitig sei. 

Die vom Kunsthändler auf den in-
nergemeinschaftlichen Erwerb ge-
zahlte Steuer sei aber nach dem 
EuGH-Urteil Mensing II Teil der 
Marge. Soweit dieses Ergebnis 
nach Auffassung des Kunsthänd-
lers, der Europäischen Kommis-
sion und dem EuGH-Urteil Men-
sing II weder mit den mit diesen 
Bestimmungen verfolgten Zielen 
noch mit ihrem Regelungszusam-
menhang vereinbar ist, hält der 
EuGH eine Abweichung vom kla-
ren und unmissverständlichen 
Wortlaut der Richtlinie nicht für zu-
lässig, sodass ein Eingreifen des 
Unionsgesetzgebers erforderlich 
sei. 

Ausgehend von dieser unions-
rechtlichen Beurteilung, an die der 
BFH gebunden sei, komme eine 
Anwendung des § 25a Abs. 3 
Satz 3 UStG, der nach Auffassung 
des BFH einen Ausschluss der 
Berücksichtigung der auf den in-
nergemeinschaftlichen Erwerb 
entfallenden Steuer im Wege uni-
onsrechtskonformer Auslegung an 
sich erlauben würde, nicht in Be-
tracht. Das Gebot unionsrechts-
konformer Auslegung des nationa-
len Rechts führe dazu, dass der 
BFH die Auslegung wählen muss, 
die der Richtlinie (in der vom 
EuGH entschiedenen Auslegung) 
entspricht. Daher gehört auch im 
nationalen Recht die auf den in-
nergemeinschaftlichen Erwerb 
entfallende Steuer zur Bemes-
sungsgrundlage. 

Die Sache sei nicht spruchreif. 
Das FG habe im zweiten Rechts-
gang festzustellen, ob und gege-
benenfalls in welcher Höhe die 
Handelsspanne der Differenzbe-
steuerung zu unterwerfen ist, 
wozu der BFH nähere Ausführun-
gen macht. 

Billigkeitsmaßnahmen seien nicht 
Verfahrensgegenstand. Der BFH 
weist gleichwohl ohne Bindungs-
wirkung darauf hin, dass eine für 
den Steuerpflichtigen ungünstige 
Rechtsfolge, die der Gesetzgeber 
bewusst angeordnet oder in Kauf 
genommen hat, zwar nach natio-
nalem Recht keine Billigkeitsmaß-
nahme rechtfertigt; der EuGH 
scheine indes einen Anspruch auf 
Billigkeitsmaßnahmen auch in sol-
chen Situationen für möglich zu 
halten. Im Streitfall könnte daher 
ein Teilerlass aus sachlichen Bil-
ligkeitsgründen zur Verhinderung 
einer Doppelbesteuerung im 
Sinne einer "Steuer auf die Er-
werbsteuer" ermessensgerecht 
sein; denn die Umsatzsteuer auf 
den innergemeinschaftlichen Er-
werb aus der Bemessungsgrund-
lage herauszurechnen (und 
dadurch die Veräußerung quasi in 
dieser Höhe nicht zu besteuern), 
entspreche sowohl der Systematik 
der Differenzbesteuerung als auch 
dem Grundsatz der steuerlichen 
Neutralität. 

Bitte beachten Sie:  
Der BFH hat erkannt, dass die 
Vorgaben aus der MwStSystRL 
(Art. 317) es nach dem EuGH 
nicht erlauben, die vom Kläger auf 
den innergemeinschaftlichen Er-
werb gezahlte Steuer bei der Be-
rechnung der Marge für die Diffe-
renzbesteuerung außer Betracht 
zu lassen, obwohl dies letztlich zu 
einer Doppelbesteuerung führt. Er 
hilft dem Steuerpflichtigen damit, 
dass er ihn auf einen Antrag auf 
Erlass aus Billigkeitsgründen ver-
weist. Es ist zu erwarten, dass der 
Steuerpflichtige diesen Weg be-
schreitet und er auf diesem Weg 
zu einer Verminderung seiner 



VAT Newsletter | 10 

© 2024 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG 
International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen Mit-
gliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden. 

Steuerlast kommt, die hinsichtlich 
der Marge bei der Differenzbe-
steuerung nur schwer nachvoll-
ziehbar ist. Hier ist der Unionsge-
setzgeber aufgerufen, die 
Berechnung der Marge bei der 
Anwendung der Differenzbesteue-
rung bei dem Einkauf von Kunst-
gegenständen aus anderen EU-
Mitgliedstaaten neu zu regeln.   

 

IN KÜRZE 

Aktiengesellschaft als Organge-
sellschaft 
BFH, Beschluss vom 13. März 
2024, V B 67/22 

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG liegt 
eine Organschaft vor, wenn eine 
juristische Person nach dem Ge-
samtbild der tatsächlichen Ver-
hältnisse finanziell, wirtschaftlich 
und organisatorisch in das Unter-
nehmen des Organträgers einge-
gliedert ist. 

Im Anschluss an das BFH-Urteil 
vom 18. Januar 2023 – XI R 29/22 
(XI R 16/18) kommt der BFH zum 
Ergebnis, dass es unionsrechts-
konform ist, dass § 2 Abs. 2 Nr. 2 
UStG nach der Rechtsprechung 
des BFH voraussetzt, dass der 
Organträger bei der Organgesell-
schaft seinen Willen durchsetzen 
kann. 

Die organisatorische Eingliede-
rung durch personelle Verflech-
tung über leitende Mitarbeitende 
des Organträgers (BFH-Urteil vom 
7. Juli 2011 – V R 53/10, BStBl II 
2013, 218) bedingt nach dem 
BFH, dass der Organträger als 
Mehrheitsgesellschafter der Or-
gan-GmbH seine Weisungsbefug-
nisse gegenüber seinem leitenden 
Mitarbeitenden in dessen Eigen-
schaft als Geschäftsführungsor-
gan der Organgesellschaft auch 
gesellschaftsrechtlich bei der Or-
gangesellschaft durchsetzen 
kann. 

Im Streitfall legt die Klägerin laut 
BFH nicht dar, ob und gegebe-
nenfalls wie sie das von ihr ange-
nommene dienstvertragliche Wei-
sungsrecht hinsichtlich ihrer als 
Vorstandsmitglieder der A-AG be-
stellten Mitarbeitenden gesell-
schaftsrechtlich bei der A-AG 
hätte durchsetzen können oder 
weshalb auf dieses Kriterium bei 
einer AG zu verzichten sein 
könnte. Insbesondere fehlen Aus-
führungen dazu, wie dies mit § 76 
Abs. 1 AktG vereinbar sein 
könnte. Nach dieser Vorschrift lei-
tet der Vorstand als dem für die 
Geschäftsführung einer AG zu-
ständigen Organ die Geschäfte 
der AG unter eigener Verantwor-
tung und ist dementsprechend 
weisungsfrei. Darlegungen hierzu 
wären auch im Hinblick darauf er-
forderlich gewesen, dass weder 
der Mehrheitsaktionär noch der 
Aufsichtsrat, die Hauptversamm-
lung oder ein Dritter befugt sind, 
dem Vorstand Weisungen zu er-
teilen. Dass der Aufsichtsrat einer 
AG den Vorstand bestellt und  ̶  
unter anderem auch aufgrund ei-
nes Vertrauensentzugs der Haupt-
versammlung  ̶  abberuft (§ 84 
AktG) sowie seine Geschäftsfüh-
rung zu überwachen hat (§ 111 
AktG), verschaffte der Klägerin im 
Übrigen keine – wie bei einer 
GmbH bestehenden – gesell-
schaftsrechtlichen Weisungsbe-
fugnisse gegenüber dem Vorstand 
der A-AG, mit denen die Klägerin 
in der Lage gewesen wäre, ihren 
Willen in der laufenden Geschäfts-
führung der abhängigen Gesell-
schaft durchzusetzen. 

Bitte beachten Sie: 
Die umsatzsteuerliche Organ-
schaft erfordert die finanzielle, 
wirtschaftliche und organisatori-
sche Eingliederung einer juristi-
schen Person in ein anderes Un-
ternehmen (vgl. § 2 Abs. Nr. 2 
UStG). Insoweit entspricht der 
deutsche Wortlaut in etwa MwSt-
SystRL (vgl. Art. 11 MwStSystRL: 
„durch gegenseitige finanzielle, 

wirtschaftliche und organisatori-
sche Beziehungen eng miteinan-
der verbunden“). Im Jahr 2011 hat 
der BFH zur Frage der organisato-
rischen Eingliederung durch per-
sonelle Verflechtung über leitende 
Mitarbeitende des Organträgers 
bei der GmbH entschieden. Dies 
setze voraus, dass der Organträ-
ger als Mehrheitsgesellschafter 
der Organ-GmbH seine Wei-
sungsbefugnisse gegenüber sei-
nem leitenden Mitarbeitendem in 
dessen Eigenschaft als Ge-
schäftsführungsorgan der Organ-
gesellschaft auch gesellschafts-
rechtlich bei der Organge-
sellschaft durchsetzen kann. 

Bei der AG liegt der Fall anders. 
Eine organisatorische Eingliede-
rung kann hier regelmäßig bei 
Vorliegen eines Beherrschungs-
vertrages (§§ 291 AktG) oder bei 
Eingliederung einer Aktiengesell-
schaft i.S.d. § 319 AktG gegeben 
sein, da die beherrschende bzw. 
die Hauptgesellschaft berechtigt 
ist, dem Vorstand der beherrsch-
ten bzw. eingegliederten Gesell-
schaft Weisungen zu erteilen. Die 
organisatorische Eingliederung 
dürfte jedoch erst ab dem Zeit-
punkt der Eintragung des Beherr-
schungsvertrags in das Handels-
register begründet sein. 

Hinweis: Am 16. Mai 2024 wird 
Generalanwalt Rantos dem EuGH 
seine Schlussanträge zu der Vor-
lagefrage des BFH (Organschaft) 
vortragen. Die Fragen des BFH an 
den EuGH lauteten:   

1. Führt die Zusammenfassung 
mehrerer Personen zu einem 
Steuerpflichtigen nach Art. 4 Abs. 
4 Unterabs. 2 der Richtlinie 
77/388/EWG1 dazu, dass entgelt-
liche Leistungen zwischen diesen 
Personen nicht dem Anwendungs-
bereich der Mehrwertsteuer nach 
Art. 2 Nr. 1 dieser Richtlinie unter-
liegen? 
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2. Unterliegen entgeltliche Leis-
tungen zwischen diesen Personen 
jedenfalls dann dem Anwen-
dungsbereich der Mehrwertsteuer, 
wenn der Leistungsempfänger 
nicht (oder nur teilweise) zum Vor-
steuerabzug berechtigt ist, da an-
sonsten die Gefahr von Steuerver-
lusten besteht? 

Die Schlussanträge zur Organ-
schaft werden sicherlich in ganz 
Deutschland mit Spannung erwar-
tet werden, auch wenn damit noch 
nicht gesagt ist, dass sich der 
EuGH dieser Auffassung am Ende 
anschließen wird.  

 

Nachzahlungszinsen und Uni-
onsrecht 
BFH, Beschluss vom 1. März 
2024, V B 34/23 (AdV) 

Der BFH hat im einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren Stellung 
genommen, ob Nachzahlungszin-
sen gemäß § 233a AO mit dem 
Unionsrecht vereinbar sind. 

Bei summarischer Prüfung be-
stünden für Verzinsungszeiträume 
bis zum 31. Dezember 2018 keine 
ernstlichen Zweifel an der Verein-
barkeit von §§ 233a, 238 Abs. 1 
AO mit dem Unionsrecht. Dies 
gelte jedenfalls dann, wenn bei ei-
ner zeitlichen Verlagerung des 
Vorsteuerabzugs und der sich hie-
raus ergebenden zweifachen An-
wendung von § 233a AO in Bezug 
auf mehrere Besteuerungszeit-
räume, die einerseits zum Entste-
hen von Erstattungs- und ander-
seits zum Entstehen von 
Nachzahlungszinsen führt, die Er-
stattungs- die Nachzahlungszin-
sen erheblich übersteigen. 

Bitte beachten Sie:  
Der BFH hat sich in seinem Be-
schluss eingehend mit der Frage 
der Rechtmäßigkeit einer Zinsfest-
setzung beschäftigt und sich 

hierbei insbesondere mit der 
Frage auseinandergesetzt, ob die 
deutsche Regelung unionskon-
form ist. Dies hat er bejaht. Damit 
sind aber immer noch alle Mög-
lichkeiten für einen Billigkeitser-
lass der Zinsen nach den §§ 163, 
227 AO gegeben. Besondere Um-
stände, die für einen Erlass der 
Zinsen sprechen könnten, sind 
nämlich in diesem Verfahren gel-
tend zu machen. Über solche Bil-
ligkeitsfälle hat der BFH nicht ab-
schließend entschieden. Andere 
Fallkonstellationen sind bereits 
dahingehend positiv beschieden 
worden (vgl. BFH-Beschluss vom 
28. Juni 2022 XI B 97/21). Hier 
hat der BFH seine Rechtspre-
chung zu den sogenannten Bau-
träger-Fällen auf weitere Umsätze 
nach § 13b Abs. 2 UStG erweitert.  

 

Unentgeltliche Wertabgaben 
EuGH, Urteil vom 25. April 2024 – 
Rs. C-207/23 – Finanzamt X  

Der EuGH hat am 25. April 2024 
(C-207/23) entschieden, dass die 
von einem Unternehmer produ-
zierte Wärme, die dieser unter an-
derem an einen anderen Unter-
nehmer kostenlos überließ, der 
unentgeltlichen Wertabgabenbe-
steuerung unterliegt. Es handele 
sich um eine einer Lieferung von 
Gegenständen gegen Entgelt 
gleichgestellte Entnahme eines 
Gegenstands durch einen Steuer-
pflichtigen aus seinem Unterneh-
men als unentgeltliche Zuwen-
dung, wenn der Steuerpflichtige 
von ihm erzeugte Wärme unent-
geltlich an andere Steuerpflichtige 
abgibt (Art.16 MwStSystRL).  

Der Gerichtshof habe zwar in Rn. 
68 des Urteils vom 16. September 
2020, Mitteldeutsche Hartstein In-
dustrie (C 528/19), entschieden, 
dass zugunsten einer Gemeinde 
durchgeführte Arbeiten zum Aus-
bau einer Gemeindestraße, die 
der Öffentlichkeit offenstehe, aber 
im Rahmen der wirtschaftlichen 

Tätigkeit des Steuerpflichtigen, 
der diese Arbeiten unentgeltlich 
durchgeführt habe, von ihm sowie 
von der Öffentlichkeit genutzt 
werde, keinen Umsatz darstellen, 
der einer Lieferung von Gegen-
ständen gegen Entgelt gleichzu-
stellen sei. 

Zum einen seien diese Arbeiten 
dem die Zuwendung vornehmen-
den Steuerpflichtigen zugutege-
kommen und hätten einen direk-
ten und unmittelbaren 
Zusammenhang mit seiner ge-
samten wirtschaftlichen Tätigkeit 
aufgewiesen. Zum anderen waren 
die Kosten der erhaltenen Ein-
gangsleistungen, die mit diesen 
Arbeiten in Zusammenhang ge-
standen hätten, Kostenelemente 
der von diesem Steuerpflichtigen 
getätigten Ausgangsumsätze ge-
wesen. Dagegen gebe es keinen 
Anhaltspunkt dafür, dass die im 
Streitfall entnommene und unent-
geltlich zugewandte Wärme auch 
von dem Abgebenden genutzt 
worden wäre. 

 

AUS ALLER WELT 

TaxNewsFlash Indirect Tax 
KPMG-Beiträge zu indirekten 
Steuern aus aller Welt 

Die nachfolgenden und weitere 
Beiträge finden Sie hier. 

8 Apr - KPMG report: Global e-in-
voicing and digital reporting man-
dates 

3 Apr - Poland: New bill imple-
menting reporting obligations for 
digital platform operators (DAC7) 

2 Apr - Sweden: VAT treatment of 
NFTs associated with a digital 
work 

1 Apr - Bahrain: Updated VAT 
guide 

29 Mar - Laos: VAT on cross-bor-
der provision of digital services 

https://home.kpmg/us/en/home/insights/2018/05/taxnewsflash-indirect-tax.html
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27 Mar - Chile: Tax reform bill in-
troduces VAT liability for sales of 
low-value goods 

21 Mar - Zambia: VAT on cross-
border provision of digital services 

19 Mar - Poland: Temporary zero 
VAT rate on food products not ex-
tended 

18 Mar - Netherlands: Old tax-
payer portal used for filing VAT re-
turns will close 1 July 2024 

18 Mar - Netherlands: Pension 
funds not treated as special in-
vestment funds eligible for VAT 
exemption (CJEU Advocate Gen-
eral opinion) 

 

VERANSTALTUNGEN 

Recent European Court of Jus-
tice (ECJ) VAT cases: How they 
impact your business on 7 May 
2024 

This practical webcast discusses 
key themes arising from a selec-
tion of important recent ECJ VAT 
cases. The themes to be covered 
will include: 

̶ improvement of cashflows 
by making use of bad 
debt relief in a timely 
manner (e.g. ECJ dated 
29 February 2024); 

̶ opportunities to recover 
overcharged VAT from 
the tax authorities in vari-
ous circumstances (e.g. 
ECJ dated 30 January 
2024, ECJ dated 7 Sep-
tember 2023); 

̶ structuring cross-border 
supply chains in a way 
that VAT exemptions are 
available and VAT 

registrations abroad are 
avoided (e.g. ECJ dated 
29 February 2024, ECJ 
dated 8 December 2022) 

̶ managing the risk for mul-
tinational businesses of 
creating a fixed establish-
ment (e.g. ECJ dated 29 
June 2023, opinion of ad-
vocate general dated 1 
February 2024) 

This webcast will show in a practi-
cal and easy way how complex 
decisions of the ECJ impact your 
business by providing you with in-
sights from the countries the ECJ 
referrals were made from, sharing 
experiences from different mem-
ber states views and by providing 
some hands-on recommendations 
for aligning your business with the 
VAT trends as set out by the ECJ 
so that you can strive to minimize 
risks and maximize opportunities. 

Register here. 

 

Die E-Rechnung kommt 

Zum 1. Januar 2025 wird in 
Deutschland schrittweise die E-
Rechnung eingeführt. Die Ver-
pflichtung betrifft nahezu alle in-
ländischen Umsätze im B2B-Be-
reich. Im Webcast fassen unsere 
Expertinnen und Experten für Sie 
zusammen, was Sie jetzt wissen 
und tun sollten, um rechtzeitig 
startklar für die E-Rechnung zu 
sein. 

https://urldefense.com/v3/__https:/virtual.kpmgglobalevents.com/express-registration/191__;!!N8Xdb1VRTUMlZeI!iVaZ-2ci0Qd9SONHDMyl7RVUckwfiMb2GAsXBG8GNMJMNVUd74WC1-CMepQsaJm8DrNr6RDZz3oen9vMU2o$
https://register.gotowebinar.com/register/3076241558779877461?source=fb
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